
ZustG: Art. 3 Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen

Art. 3  Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
 
Zuständig für den Vollzug von § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Titel, Orden und 
Ehrenzeichen sind die Kreisverwaltungsbehörden.


